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Beilage A.

Die Lanones der Reichssynode von U64.

London, Srit. Mus. harley 3405, sol. 3

e. 1.
Ego rex Magnus promitto et iuro per patrem et Mum et 

spiritum sanctum et per das reliquias sanctorum, quod am- 
moäo fidelis ero et obedievs sancte Romane eeelesie et summe 
pontifiei domno Alexandre eiusque eathoIieis sueeessoribus et 
odservabo ea, que domnus papa Adrianus statuit, eum legatus 
esset in regne Nor^vagie, de censu beati Petri et neßotüs regni 
et eeelesie, et pro posse meo kaeiam observari» et quod iustieiam

frühere, verlorene Rezension des Lhristenrechtes der Gulathingslög; aber 
das ist lediglich eine Vermutung, va wir nun wissen, daß päpstliche vekre- 
talen in größerer als bisher bekannter Zahl nach Norwegen gegangen sind, 
könnte man ebensogut daran denken, daß die Goldfeder eine Zusammen­
stellung dieser Texte, etwa auch der norwegischen Zynodalbeschlüsse, ge­
wesen ist. In den Jahren 1181—84 hat Lrzbischos Latein, von Rönig 
Svene vertrieben, als Flüchtling in dem Kloster Bury 5t. Edmunds in 
England gelebt (die englischen Quellen hierüber gesammelt im Viplomatar. 
Norweg. 19, h 67f.). Die Vermutung liegt nahe, daß Eystein eine Ab­
schrift der Goldfeder oder wenigstens der für ihn in seinem Rampfe mit 
dem Rönig so wichtigen vekretalen mit in die Verbannung genommen hat. 
Dann könnte Vury St. Edmunds die Stelle sein, von dem die Überlieferung 
der Vekretalen wie auch der benote von U64 ausgegangen ist. Leider ist 
die Überlieferung, die uns vorliegt, nur so fragmentarisch, daß für keine 
der drei hss. Lott. vitellius B XIII, peterhouse Loll. 193 und harley 3405, 
aus dem hsl. Befund heraus die Provenienz Vurrj 5t. Edmunds behauptet 
werden kann. Ein Katalog der alten Rlosterbibliothek von Lt. Edmunds, 
den M. R. James veröffentlicht hat (Gn the abbe^ of 5t. Edmunds at 
Surp, Cambridge antiquarian Society, oclavo series 28 G905l, 23 ff.), ist 
mir nicht zugänglich, aber nach anderwärts mitgeteitten proben daraus 
ist anzunehmen, daß auch mit seiner Hilfe eine sichere Identifizierung mit 
einer unserer hss. nicht möglich wäre, ven in England noch vorhandenen 
Vorrat an hss. aus 5t. Edmunds hat N. R. James in der Lngl. hist. rev. 
41 (1926), 251—6V zusammengestellt,- die Identifizierung beruht haupt­
sächlich auf alten Vibliothekssignaturen, die in unseren drei Zöllen fehlen, 
weil jeweils die Anfänge der hs. verloren bzw. verbrannt sind. Immerhin 
darf man es als Vermutung wohl vertreten, daß auf dem Wege über 
Elstern und Vury 5t. Edmunds die norwegischen Texte in England be­
kannt geworden sind.


